


I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 


Nr. 12/68 durch einen grauen Farbstreifen eindeutig 


gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt einen Bereich zwischen den Straßen 


Lehmanns Brink, Sonderfeld, Hinseler Hof und Hattings- 


wiese sowie die Besitzungen Schlettweg Haus Nr. 2 und 


4 und Lehmanns Brink Haus Kr. 28 und 30. 


11. Allgemeines 


e Die Aufschließung des Geländes zwischen dem Siedlungs- 

bereich Sonderfeld und der Straße Hinseler Hof - süd-

lich des Friedhofs - für den Wohnungsbau war ursprüng- 

lich in einem Zuge beabsichtigt. Seinerzeit stimmte die 

Landwirtschaftskammer der erforderlichen Nutzungsände- 

rung für den an die Straße "Lehmanns 3rink" grenzenden 

Teil dieses Geländes aber nicht zu. Ein Bebauungsplan- 

verfahren wurde daher nur für das an die Straße Hinseler 

Hof grenzende Gelände durchgeführt und am 8.10.1966 

rechtsverbindlich abgeschlossen. Die hier vorgesehenen 

Kleinwohnungen für Sozialbedrängte sind inzwischen er- 

richtet worden. 

Die Landwirtschaftskammer hat nunmehr einer Nutzung 


des übrigen Bereiches für Wohnbauzwecke zugestimmt. Da 


dieses Gelände inzwischen in das Eigentum der Gewobau 


übergegangen ist, ergeben sich Bauabsichten, die auf 


die von der gleichen Gesellschaft errichtete Siedlung 


Sonderfeld ausgerichtet sind. Außer sechs II-ge- 


schossigen Reiheneigenheimen ist eine entsprechend 


den Böhenverhältnissen gestaffelte 11- bis V-geschos- 


sige Bebauung sowie ein VIII-geschossiges Punkthaus 


mit insgesamt Ca. 80 Wohnungseinheiten vorgesehen. 


Außerdem werden auf dem Baugrundstück zwei größere 


Kinderspielplätze sowie die erforderlichen Garagen 


und Stellplätze untergebracht. Die Erschließung die- 
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V. Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 


Mit dem Inlcrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 12168 

gelten die ihm entgegenstehenden früher getroffenen 

Festsetzungen als aufgehoben. Insbesondere treten 

außer Kraft die in der "Ordnungsbehördlichen Ver- 

ordnung über die Abstufung und Regelung der Bebauung 

(Baustufenordnung) und die Vorgartengestaltung zn 

Hauptverkehrsstraßen für das Gebiet der Stadt Essen" 

getroffenen Fectsetzungen. 

Essen, den 6. Juni 1968 


Stadtplanungsant Amt für Bodenordnung 


W Oberbaurat 

Dez. für Stadterneuemg 

Liegenschaftswesen 
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